
Gefahrenabwehrverordnung der 
Verbandsgemeinde Linz am Rhein



Gefahrenabwehrverordnung
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf

öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen 
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

vom 23.04.2007

Aufgrund  der  §§  1  Abs.  1,  9  und  43  -  46  und  48  des  Polizei-  und 
Ordnungsbehördengesetzes Rheinland-Pfalz (POG) in der Fassung vom 10.November 
1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung des POG 
vom 25.07.2005 (GVBl S. 320) erlässt die Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein 
als  örtliche  Ordnungsbehörde  für  das  Gebiet  der  Verbandsgemeinde  Linz,  mit 
Zustimmung des Verbandsgemeinderates vom 15.03.2007 und nach Vorlage bei der 
Aufsichts-  und  Dienstleistungsdirektion  Trier  als  Landesordnungsbehörde  folgende 
Gefahrenabwehrverordnung:

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche  Straßen  im  Sinne  dieser  Gefahrenabwehrverordnung  sind  Straßen, 
Wege  und  Plätze  sowie  alle  für  den  Straßenverkehr  oder  einzelne  Arten  des 
Straßenverkehrs bestimmte Flächen sowie Flächen, die tatsächlich öffentlich zugänglich 
sind.

(2)  Zu den öffentlichen Straßen gehören insbesondere Fahrbahnen, Geh- und Rad-
wege,  Park-  und  Marktplätze,  Brücken,  Tunnel,  Durchlässe,  Dämme,  Gräben, 
Böschungen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen.

(3)  Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung sind alle der 
Öffentlichkeit zugänglichen Grünanlagen, Grillplätze, Erholungsanlagen, Sportanlagen, 
Kinderspielplätze  und  Bedürfnisanlagen,  auch  dann,  wenn  für  das  Betreten  oder 
Benutzen Benutzungsgebühren oder Eintrittsgelder erhoben werden.

§ 2
Gebote und Verbote

(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist es verboten,

1. Einrichtungen, insbesondere Bänke, Stühle und Spielgeräte, zweckfremd zu 
benutzen, zu verunreinigen, zu verändern, zu beschädigen oder an hierfür nicht

bestimmte Orte zu bringen,

2. an nicht dafür bestimmten Flächen Plakate anzubringen,

3. Blumen, Sträucher, Zweige oder Früchte zu entfernen,  

                                                           
4. Brunnen, Wasserbecken oder Wasserflächen zweckfremd zu benutzen oder zu 
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